
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 53/003/2020/1 
 
 

 Kreisausschuss am 16.03.2020 
 

Zu Punkt 17: Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt 
Düsseldorf über die Erteilung der sektoralen Heilpraktikererlaubnis 
auf dem Gebiet der Podologie 

 
KA Ehlert erläutert, dass es sich bei Tagesordnungspunkt 17 um eine unter 

Tagesordnungspunkt 1 angekündigte Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 50 Abs. 3 Satz 1 

KrO NRW handelt. 

 

Zudem weist er darauf hin, dass zu diesem Tagesordnungspunkt eine Ergänzungsvorlage notwendig 

geworden sei, die den Ausschussmitgliedern am 06.03.2020 übersandt beziehungsweise im 

Kreistagsinformationssystem/mandatos veröffentlicht worden sei.  

  
Beschluss: 
 
Dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Düsseldorf über die Erteilung 
der sektoralen Heilpraktikererlaubnis für das Gebiet der Podologie (Anlage) wird zugestimmt. 
 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
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